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Sehr geehrte Fernstudierende,

die nachfolgenden Aufgaben sollen Sie auf die bevorstehende Prifungsleistung im Wahlpflichtkomplex Wirtschaftsprivatrecht vorbe-
reiten.

Bitte beachten Sie, dass die Aufgaben in zwei Blocke unterteilt sind und Sie in jedem Block Wahimdglichkeiten
haben: Im Aufgabenblock A sind 3 Falle aufgefiihrt, von denen Sie nur 2 bearbeiten miissen. Im Aufgabenblock
B miissen von 6 Aufgaben nur 5 bearbeitet werden.

Der Charakter der Aufgaben und die Stoffgebiete umreiRen Umfang und Anforderungsniveau dieser Prifung. Das bedeutet jedoch
nicht, dass die Studieninhalte dieser Ubungsklausur in Art und Gewichtung mit der Priifungsklausur iibereinstimmen. Auch andere,
hier nicht beriicksichtigte Stoffgebiete aus den Studienbriefen kénnen gepriift werden. Wir empfehlen lhnen, die Ubungsklausur voll-
standig durchzuarbeiten, um einen Uberblick iiber Ihren Kenntnisstand zu erhalten. Deswegen geben wir lhnen Lésungen und Lo-
sungshinweise und einen Bewertungs- und Notenschliissel, damit Sie diesen sofort iiberprifen und einordnen kénnen.

Sie werden natiirlich nur dann ein objektives Bild Ihres Leistungsstandes erhalten, wenn Sie die Ubungsklausur unter
Priifungsbedingungen absolvieren. Beachten Sie daher bitte, dass fiir diese Klausur die vorgegebenen Gesetzestexte
und 90 Minuten Bearbeitungszeit veranschlagt sind. Unsere Lésungshinweise sollten selbstversténdlich erst dann gele-
sen werden, wenn Sie zuvor alle Aufgaben eigensténdig bewéltigt haben.

Stellen Sie beim Ergebnisvergleich Kenntnisllcken fest, dann raten wir Ihnen, noch einmal die entsprechenden Kapitel in Ihren Stu-
dienbriefen durchzuarbeiten und in den Présenzphasen die offenen Fragen zu kléren. Weiterhin verweisen wir auf die Méglichkeit,
die zentrale Studienfachberatung zur Klérung Ihrer Fragen in Anspruch zu nehmen!

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg und eine gute Vorbereitung auf Ihre Priifung.

BEWERTUNGSSCHLUSSEL
Aufgabenblock A : 2 von 3 H Aufgabenblock B : 5 von 6
Aufgabe F1 F2 F3 1 2 3 4 5 6 s
max. erreichbare Punkte 25 25 25 10 10 10 10 10 10 100
meine erreichten Punkte
NOTENSPIEGEL
Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0

Punkte [100-95 |94,5-90[89,5-85[84,5-80[795-75(745-70|695-65|645-60|59,5-55|54,5-5049,5-0
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Aufgabenblock A 50 Punkte

Sie haben hier eine Wahiméglichkeit: Bearbeiten Sie bitte 2 von 3 Fillen. Falls
Sie alle 3 Falle bearbeiten, werden nur die ersten 2 bearbeiteten Falle in die Bewer-
tung eingehen.

Fall 1 25 Punkte

X und Y schlieBen am 15.01.2001 einen GmbH-Vertrag Uber die ,T-GmbH* notariell ab und er-
nennen G zum Geschéaftsfihrer. Vom Stammkapital in Héhe von 50.000.- DM zahlen sie je
12.500.- DM ein. Am 31.01.2001 bestellt G im Namen der Gesellschaft mit Zustimmung von X
und Y bei der Firma S einen Kleinbagger zum Preis von 35.000.- DM, der am 15.02.2001 gelie-
fert wird. Die Eintragung der Gesellschaft verzdgert sich, wird aber von X und Y noch gewlinscht
und von G betrieben. Da der Kleinbagger nicht bezahlt wird, will S gegen die T-GmbH, sowie ge-
gen X und Y vorgehen. Wie ist die Rechtslage?

Fall 2 25 Punkte

Der vertretungsberechtigte Gesellschafter X verkauft an den K notariell ein Grundstick der X-
OHG. Als K die Ubereignung des Grundstiicks verlangt, antwortet X, Gesellschafter Y sei mit
dem Vertragsschluss nicht einverstanden, weil ein zu niedriger Preis angesetzt worden sei. K
verklagt Y auf Ubereignung des Grundstiicks. Wie ist die Rechtslage?

Fall 3 25 Punkte

B, S und E betreiben eine Rindermast in der Form der KG. B ist Komplementar, S und E sind
Kommanditisten. |hre Einlage betragt jeweils 20.000.- DM und ist erbracht. Nach einiger Zeit
scheidet E durch Veraulierung seines Gesellschaftsanteils an X mit Zustimmung der utbrigen Ge-
sellschafter der KG aus. X zahlt dem E fir seinen Anteil 36.000.- DM. Im Handelsregister wird
das Ausscheiden des E und der Eintritt des X als Rechtsnachfolger des E eingetragen. Glaubiger
G, welcher der KG vor dem Gesellschafterwechsel ein Darlehen in Hohe von 20.000.- DM ge-
wahrt hatte, nimmt bei Falligkeit E und X persoénlich auf Rickzahlung in Anspruch. Zu Recht?
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Aufgabenblock B 50 Punkte

Sie haben hier eine Wahlméglichkeit: Bitte beantworten Sie S der 6 Fragen. Falls

Sie alle 6 Fragen bearbeiten, werden nur die ersten 5 bearbeiteten Fragen in die Be-
wertung eingehen.

1. Was ist ein Produkt i.S.d. Produkthaftungsgesetz (PHG) und was zahlt nicht
2u den Produkten i.S.d. § 2 PHG? 10 Punkte

2. Was bedeutet Akzessorietit und was ergibt sich als Folge daraus? Nennen 10 Punkte
Sie auRerdem zwei Beispiele flir akzessorische Sicherheiten.

3. Nennen Sie Erléschensgrunde fur die Blrgschaftsverpflichtung. 10 Punkte
4. Was gilt grundsétzlich fiir vertragliche Pfandrechte an Rechten? 10 Punkte

5. Erklaren Sie den Begriff und die Wirkung des Eigentumsvorbehalts gemaf 10 Punkte
§ 455 BGB.

6. Erklaren Sie den Begriff der Gesamtschuldnerschaft und stellen Sie die ein- 10 Punkte
schlagigen Fallgruppen dar.
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Losungshinweise

STAATLICH ANERKANNTE
FACHHOCHSCHULE

Lésungshinweise zur Ubungsklausur
Wahlpflichtkomplex Wirtschaftsprivatrecht

BW-WPW-K11

Um lhnen eine moéglichst umfassende Beurteilung lhres Leistungsstandes zu erleichtern, ist nach-
folgend zu jeder Aufgabe eine Musterldsung inklusive der Verteilung der Punkte auf Teilaufgaben
bzw. Lésungsschritte zu finden. Natirlich ist es nicht mdéglich, jede nur denkbare Ldsung an-
zugeben. Stolien Sie daher bei der Korrektur auf einen anderen als den angegebenen Lésungs-
weg, so nehmen Sie bitte die Verteilung der Punkte auf die einzelnen Lésungsschritte sinngeman
vor. Sind in der Musterlosung die Punkte fiir eine Teilaufgabe summarisch angegeben, so ist die
Verteilung dem Korrektor Uberlassen.

Die Bewertung der Prifungsleistung erfolgt differenziert; der Notenschlissel ist auf dem Aufga-
benblatt angegeben.
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Aufgabenblock A 50 Punkte

Fall 1

X und Y schlieBen am 15.01.2001 einen GmbH-Vertrag Gber die , T-GmbH* notariell ab und ernennen G
zum Geschaftsfihrer. Vom Stammkapital in Héhe von 50.000.- DM zahlen sie je 12.500.- DM ein. Am
31.01.2001 bestellt G im Namen der Gesellschaft mit Zustimmung von X und Y bei der Firma S einen
Kleinbagger zum Preis von 35.000.- DM, der am 15.02.2001 geliefert wird. Die Eintragung der Gesellschaft
verzogert sich, wird aber von X und Y noch gewiinscht und von G betrieben. Da der Kleinbagger nicht be-
zahlt wird, will S gegen die T-GmbH, sowie gegen X und Y vorgehen. Wie ist die Rechtslage?

Losung zu Fall 1  vgl. SB2,S.9-15und S. 18-22 25 Punkte

A) Ein Anspruch der S aus dem Kaufvertrag gem. § 433 || BGB gegen die T-GmbH scheidet
aus, da diese mangels Eintragung noch nicht besteht (vgl. § 11 | GmbHG). 2 Punkte

B) Anspruch der S gegen die Vor-GmbH:

G misste im Namen der Vorgesellschaft mit Vertretungsmacht einen Kaufvertrag mit S
abgeschlossen haben. 3 Punkte

l. Eine Einigung zwischen S und T-GmbH Uber den zu Ubereignenden Kleinbagger gegen
Zahlung von 35.000.- DM ist erzielt worden. 1 Punkt

II.  Diese Einigung wirkt flir und gegen die Vorgesellschaft, wenn diese Tragerin von Rech-
ten und Pflichten sein kann. G hat mit Vertretungsmacht und im Namen der (Vor-
)Gesellschaft gehandelt. Die Vorgesellschaft wird allgemein als selbstandige Gesellschaft

anerkannt und kann daher Trager von Rechten und Pflichten sein (vgl. BGHZ 80, 129,
132). 2 Punkte

[ll. G hat auch im Namen der Gesellschaft gehandelt: ob er dabei ausdrtcklich auf die Vor-
GmbH hinweist oder im Namen der noch nicht entstandenen GmbH handelt, ist
gleichgultig. Es ist folglich konkludent im Namen der Vorgesellschaft gehandelt worden.
Will der Geschéftsfiuhrer nur die kiinftige GmbH nach ihrer Eintragung verpflichten, muss

das Geschaft aufschiebend bedingt erfolgen. 5 Punkte
IV. G misste ferner Vertretungsmacht gehabt haben. Da die Bestellung des Geschaftsflih-
rers die Eintragung der GmbH nicht voraussetzt, kdnnte man an eine entsprechende An- 2 Punkte

wendung der §§ 35 ff GmbHG denken.

V. Das friher bestehende Vorbelastungsverbot in Analogie zu § 41 1l AktG ist nach heute
h.M. ungultig. Nach heutiger Meinung ist die Vertretungsmacht des Geschéftsfuhrers
durch den Zweck der Vorgesellschaft begrenzt, jedoch wirkt sich dies je nach Fall unter-
schiedlich aus: bei sog. Bargriindungen ist der Geschaftsfihrer nur befugt, die fur die
Eintragung notwendigen Geschéfte zu tatigen, die Gesellschafter kdnnen die Vertre-
tungsmacht jedoch Ubereinstimmend erweitern. Bei Sachgriindungen gelten dieselben
Grundsatze, wird jedoch ein Unternehmen eingebracht, kénnen dies die Geschaftsfihrer
ohne besondere Ermachtigung und ohne Beschrankung fortfihren; sie haben folglich ei-
ne unbeschrankte Vertretungsmacht wie gem. § 37 Il GmbHG. Die Gesellschafter der T-
GmbH waren mit der Bestellung des Kleinbaggers einverstanden und haben hierdurch
die Vertretungsmacht des G erweitert. Die Erweiterung bedurfte nicht der Form des § 2
GmbHG. S kann ihren Anspruch bereits gegen die Vorgesellschaft geltend machen, die-
se kann analog § 50 Il ZPO verklagt werden.

9 Punkte

VI: S kann von der Vorgesellschaft der T-GmbH die Abnahme und Bezahlung des Kleinbag-

gers verlangen. 1 Punkt
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Fall 2

Der vertretungsberechtigte Gesellschafter X verkauft an den K notariell ein Grundstiick der X-OHG. Als K
die Ubereignung des Grundstiicks verlangt, antwortet X, Gesellschafter Y sei mit dem Vertragsschluss
nicht einverstanden, weil ein zu niedriger Preis angesetzt worden sei. K verklagt Y auf Ubereignung des
Grundstiicks. Wie ist die Rechtslage?

Losung zu Fall 2 vgl. SB 1, S. 23-28 25 Punkte

Die Klage des K aus §§ 128, 124 | HGB i.V.m. § 433 | BGB ware begrundet, wenn er ei-
nen Anspruch gegen Y auf Ubereignung des Grundstiicks hat. 3 Punkte

A.  Zunachst misste es sich um eine Verbindlichkeit der OHG handeln. X hat in Vertretung
der Gesellschaft den Kaufvertrag mit K abgeschlossen. Die OHG ist damit gemal § 433 |
BGB, §§ 124, 125 HGB dem K zur Ubereignung des Grundstiicks verpflichtet.
5 Punkte

B. Gem. § 128 HGB haftet Y personlich fiir die Schuld der Gesellschaft
2 Punkte

l. Als Privatperson ist es Y unmoglich, diese Verpflichtung zu erfillen. Er kdnnte lediglich
die Auflassung im eigenen Namen erklaren. Eine solche Erklédrung waére jedoch fur K
sinnlos, da nicht Y, sondern die OHG Eigentimer des Grundsticks ist. Weiterhin ware
die Auflassungserklarung des Y im eigenem Namen nicht inhaltsgleich mit der Verpflich-
tung der OHG, denn diese schuldet eine Auflassungserklarung im Namen der Gesell- 9 Punkte
schaft.

II. Selbst wenn Y vertretungsberechtigt und geschéaftsfihrungsbefugt ist, besteht keine
Erflllungspflicht. In diesem Fall kann er zwar die Auflassung im Namen der Gesellschaft
erklaren. Dies wiirde aber nur zum Ausdruck bringen, dass Y eine Schuld der Gesell-
schaft erfillt. 5 Punkte

[ll. Die Klage des K ware gem. §§ 128, 124 | HGB i.V.m. § 433 | BGB begrundet, wenn sie
gegen die X-OHG gerichtet wére. 1 Punkt

Fall 3

B, S und E betreiben eine Rindermast in der Form der KG. B ist Komplementar, S und E sind Kommandi-
tisten. Ihre Einlage betragt jeweils 20.000.- DM und ist erbracht. Nach einiger Zeit scheidet E durch
Veraullerung seines Gesellschaftsanteils an X mit Zustimmung der Ubrigen Gesellschafter der KG aus. X
zahlt dem E fur seinen Anteil 36.000.- DM. Im Handelsregister wird das Ausscheiden des E und der Eintritt
des X als Rechtsnachfolger des E eingetragen. Glaubiger G, welcher der KG vor dem
Gesellschafterwechsel ein Darlehen in Hohe von 20.000.- DM gewahrt hatte, nimmt bei Falligkeit E und X
personlich auf Ruckzahlung in Anspruch. Zu Recht?

Losung zu Fall 3 vgl. SB 1, S. 36-39 25 Punkte

Die Haftung des ausgeschiedenen Kommanditisten E flr die bei seinem Ausscheiden
begriindete Verbindlichkeit der KG aus §§ 124, 161 1l HGB i.V.m. § 607 BGB richtet sich

nach den §§ 171 ff HGB. 3 Punkte
l. Da E seine Einlage erbracht hat, haftet er fir die Darlehensverbindlichkeiten der KG
gem. § 171 | HS 2 HGB grundsatzlich nicht mehr. 2 Punkte
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Die entgeldliche Ubertragung des Kommanditanteils an X kénnte allerdings als Riickzah-
lung der Einlage zu werten sein. Gem. §§ 172 IV, 171 | HS 1 HGB wirde dann die per-
sonliche Haftung des E wieder aufleben. Rickzahlung i.S.d. § 172 IV HGB ist jede Zu-
wendung an den Kommanditisten, durch die dem Gesellschaftsvermdgen Vermdgens-
werte ohne angemessene Gegenleistung entzogen werden. E hat jedoch aus dem Ge-
sellschaftsvermdgen keine Leistung erhalten; die 36.000.- DM stammen aus dem Ver-
mdgen des X. Da die Rechtsnachfolge des X eingetragen wurde, ist auch nach auf3en
nicht der Eindruck erweckt worden, dass die Zahlung aus dem Gesellschaftsvermdgen
erfolgt sei.
Eine Ruckzahlung der Einlage ist damit nicht erfolgt. Eine persdnliche Haftung des E fiir

die Verbindlichkeiten der KG entfallt. 8 Punkte
lll. Der eingetretene Kommanditist X haftet gem. § 173 HGB fir die Verbindlichkeiten der
Gesellschaft nach der MalRgabe der §§ 171, 172 HGB. Bei der Abtretung eines Kom-
manditanteils tritt der Abtretungsempfanger auch hinsichtlich der Einlageschuld in die
Rechtsstellung des friheren Kommanditisten ein. Hat dieser seine Einlage voll erbracht,
ist auch eine Haftung des neuen Kommanditisten ausgeschlossen (BGHZ 81, 82, 84).
Durch Ubertragung des Kommanditanteils ist X in die Rechtsstellung des E eingetreten.
Die von E erbrachte Einlage wirkt auch fiir X, X haftet somit nicht.
10 Punkte
IV. G kann nicht gem. §§ 124, 161 Il HGB i.V.m. § 607 BGB gegen E und X vorgehen, er 2 Punkt
kann lediglich die KG in Anspruch nehmen. unkte
Aufgabenblock B 50 Punkte
1. Was ist ein Produkt i.S.d. Produkthaftungsgesetz (PHG) und was zahlt nicht zu den 10 Punkte
Produkten i.S.d. § 2 PHG?
Studienbrief 3, Seite 66
Ein Produkt i. S. d. PHG ist jede bewegliche Sache (auch als Teil einer anderen bewegli- 4 Punkte
chen Sache oder unbeweglichen Sache) und Elektrizitat. u
Nicht zu den Produkteni. S. d. § 2 PHG zahlen: 6 Punkte
» Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Bodens, der Tierhaltung, der Imkerei und Fi-
scherei vor ihrer ersten Verarbeitungsstufe (Umkehrschluss: nach ihrer Verarbeitung
unterliegen sie dem Produktbegriff des § 2 PHG),
» Jagderzeugnisse vor ihrer ersten Verarbeitung
2. Was bedeutet Akzessorietat und was ergibt sich als Folge daraus? Nennen Sie au- 10 Punkte
Rerdem zwei Beispiele fiir akzessorische Sicherheiten.
Studienbrief 4, S. 7
Akzessorietat bedeutet die Abhangigkeit eines Nebenrechts vom Bestand des Haupt- 6 Punkt
rechts (der Forderung). unkte
Folge:
- kein Entstehen der Forderung = keine Begrindung der Kreditsicherheit
- Erléschen der gesicherten Forderung = Erl6schen der Sicherheit
- Bei Ubertragung (Abtretung) der Forderung kann die Sicherheit nicht ohne die
Forderung Ubertragen werden.
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Das Merkmal einer akzessorischen Sicherheit ist demnach ihr ,Angehangtsein® an
bzw. ihre Abhangigkeit vom Bestand der Forderung.

Bsp.:

3. Nennen Sie Erléschensgrinde fir die Burgschaftsverpflichtung.

Birgschaft;
Pfandrecht an bewegl. Sachen/ Rechten;
Hypothek.

Studienbrief 4, S. 15

4. was gilt grds. fur vertragliche Pfandrechte an Rechten?

Erflllung der Hauptschuld (wegen der Akzessorietat der Burgschaft erlischt diese
bei Tilgung der Hauptschuld)

Aufgabe eines Sicherungsrechts durch den Glaubiger ohne Zustimmung des Bir-
gen (§ 776 BGB): Wenn der Glaubiger eine Sicherheit aufgibt, verliert der Biirge bei
Forderungsiibergang diese Sicherheit (die gem. § 774/ 1 BGB i. V. m. §§ 412/ 401
BGB eigentlich mit der Forderung auf den Burgen Utbergeht). Dagegen soll er durch
§ 766 BGB geschutzt sein.

Bei Schuldiibernahme durch einen neuen Schuldner (§ 418/ 1 S. 1 BGB); jedoch:
§418/1S. 3 BGB!

Mit Zeitablauf nach § 777 BGB (Birgschaft auf Zeit)

Studienbrief 4, S. 29

5. Erklaren Sie den Begriff und die Wirkung des Eigentumsvorbehalts gemafl § 455
BGB.

Ubertragbare Rechte kénnen verpfandet werden (Umkehrschluss: keine Verpfan-
dung mdglich fur unibertragbare Rechte (§ 1274/ 2 BGB), z. B. unpfandbare For-
derungen gem. § 400 BGB oder das Vorverkaufsrecht gem. § 514 BGB oder der
Herausgabeanspruch des Eigentiimers nach § 985 BGB). Bei verpfandbaren Rech-
ten stehen (Geld-) Forderungen im Vordergrund.

Die Verpfandung von Rechten vollzieht sich nach der Regelung Uber die Verpfan-
dung bewegl. Sachen, wobei die §§ 1274 - 1296 BGB eine Spezialregelung enthal-
ten.

Die Bestellung eines Pfandrechts an Rechten erfordert die Einigung zwischen
Verpfander und Pfandglaubiger und die Ubertragung des Rechts (§ 1274 / 1 BGB)
nach den fur die Ubertragung eines Rechts jeweils zu beachtenden Vorschriften:
Bei Geldforderung wird die Ubertragung der Forderung durch Abtretung der Forde-
rung gem. § 398 f. BGB vollzogen. Hinzu kommt It. § 1280 BGB eine Anzeige des
Verpfanders an den Schuldner (des Verpfanders) als Wirksamkeitsvoraussetzung!
Diese Anzeige hat fir den Verpfander (gegeniber seinem Schuldner) rufschadi-
gende Wirkung!

(je Bsp. 2
Punkte,

insg. max. 4

Punkte)

10 Punkte

2,5 Punkte

2,5 Punkte

2,5 Punkte

2,5 Punkte

10 Punkte

3,5 Punkte

3 Punkte

3,5 Punkte

10 Punkte
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Studienbrief 4, S. 74

Der EV dient dem Verkdufer als Sicherungsmittel gegen Zahlungsunwilligkeit/ Zah-
lungsunfahigkeit des Kaufers. Er sichert Warenkredite (keine Geldkredite!). Als solche
gelten langfristige Zahlungsziele (z.B. Zahlung 60 Tage nach Erhalt der Ware) und der
Abzahlungskauf (Ratenkauf).

Der EV bewirkt, dass der Verkaufer (als Warenkreditgeber) das Eigentum an der ge-
lieferten Sache bis zur Befriedigung seiner Kaufpreisforderung behalt. Erst dann soll
das Eigentum (gem. der Verkauferpflichten aus § 433/ 1 BGB) auf den Kaufer Uber-
gehen.

Beim EV ist zu unterscheiden zwischen dessen schuldrechtlicher und sachenrechtli-
cher Wirkung (§ 455 BGB).

3 Punkte

5 Punkte

2 Punkte

6. Erkliaren Sie den Begriff der Gesamtschuldnerschaft und stellen Sie die einschlagi- 10 Punkte
gen Fallgruppen dar.

Studienbrief 3, S. 56

Die Gesamtschuldnerschaft ist eine Fallgruppe der Mehrheit von Glaubigern und Schuld-
nern. Diese Mehrheit von Glaubigern und Schuldnern wird dadurch charakterisiert, dass
auf Seiten des Glaubigers oder des Schuldners mehrere Personen stehen kénnen.

3 Punkte

Folgende Fallgruppen sind denkbar:

» auf Schuldnerseite: Gesamtschuldnerschaft, Teilschuldnerschaft, Schuldnergemein-
schaft;

» auf Glaubigerseite: Gesamtglaubigerschaft, Teilglaubigerschaft, Glaubigergemein-
schaft.

4 Punkte

Als die praktisch wichtigste Fallgruppe ist die Gesamtschuldnerschaft hervorzuheben.
Gesamtschuldnerschaft liegt dann vor, wenn mehrere Schuldner dem Glaubiger die glei-
che Leistung schulden und der Glaubiger auf die gesamte Leistung Anspruch hat, jeder
Gesamtschuldner auf das Ganze (also auf den gesamten Anspruch des Glaubigers) haf-
tet und mit der Erbringung der Leistung durch einen Gesamtschuldner die Ubrigen Ge-
samtschuldner frei werden (Erldschen des Schuldverhéltnisses, § 362/ 1 BGB).

Ein gesamtschuldnerisches Verhaltnis kann auf vertraglicher Vereinbarung beruhen (z.
B. kumulative Schuldibernahme) oder durch Gesetz entstehen.

3 Punkte

BW-WPW-K11 Seite 9 von 9



	2 Punkte
	2 Punkte
	1 Punkt
	Lösung zu Fall 2vgl. SB 1, S. 23-28
	
	
	5 Punkte
	2 Punkte
	5 Punkte



	Lösung zu Fall 3vgl. SB 1, S. 36-39
	
	
	3 Punkte
	2 Punkte
	8 Punkte
	10 Punkte
	2 Punkte
	4 Punkte
	6 Punkte
	6 Punkte

	Studienbrief 4, S. 15
	Aufgabe eines Sicherungsrechts durch den Gläubig�



	Studienbrief 4, S. 29
	
	
	
	3 Punkte
	3 Punkte
	4 Punkte
	3 Punkte





